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Personengruppe ist rechtlich nicht bindend, 
aber dennoch sinnvoll. Trotzdem sollte bei 
den Vorgesprächen mit der Polizei der Ein-
satzleitung deutlich gemacht werden, dass 
die OrganisatorInnen darauf bestehen wer-
den, Nazis von der Veranstaltung auszu-
schließen, und entschlossen sind, diese For-
derung durchzusetzen. 

Versammlungsrecht und Ausschluss:
Das Ausschlussrecht bei Veranstaltungen 
unter freiem Himmel steht nur der Polizei 
zu, nicht den LeiterInnen der Versammlung. 
Die Polizei muss aber dafür sorgen, dass das 
Recht auf Versammlungsfreiheit besteht, 
d.h. Versammlungen mit einem bestimm-
ten Inhalt störungsfrei durchgeführt wer-
den können. Der Zweck der Versammlung 
wird bei der Anmeldung bestimmt und darf 
nicht gröblich gestört werden. Gröblich ist 
eine Störung dann, wenn sie als besonders 
schwer empfunden wird und sie eine Un-
terbrechung, Behinderung, Auflösung oder 
Aufhebung der Versammlung bezweckt 
oder zur Folge haben kann. Die StörerInnen 
müssen absichtsvoll und willentlich stören, 
damit sie ausgeschlossen werden können; 
einzelne Zwischenrufe, Transparente oder 
in der rechten Szene übliche Kleidung rei-
chen rein rechtlich nicht als Grund. 

Es ist also versammlungsrechtlich gar 
nicht so leicht, einen bestimmten Teilneh-
merInnenkreis auszuschließen. Aber: Lässt 
die Teilnahme von beispielsweise Kamerad-
schaftsangehörigen an einer Demo gegen 
Sozialabbau eine grobe Störung bzw. Eska-
lation erwarten, kann ihre Teilnahme von 
der Polizei verhindert werden, wenn diese 
annehmen muss, dass sonst die Durchfüh-
rung der Demo gefährdet ist. Als wie stö-
rend die Polizei die Anwesenheit von Nazis 
empfindet, hängt auch davon ab, was diese 
an Unruhe und Unkontrollierbarkeit für die 
Polizei auslöst. Argumentiert werden muss 
hier damit, dass ein begründeter Verdacht 
besteht, dass die Auseinandersetzung nicht 
nur mit verbalen Mitteln stattfinden wird 
oder aber, dass die Nazis einen Block inner-
halb der Versammlung, also eine »Versamm-
lung in der Versammlung« bilden. 

Der Ausschluss von den Kamerad-
schaftsangehörigen stellt dann den kleine-
ren Eingriff in das auch für die Nazis gelten-
de allgemeine Recht auf Versammlungsfrei-
heit dar. Das Schutzrecht der Versammlung 
ist hier für diejenigen TeilnehmerInnen 
höher zu bewerten, die sich unter Motto 
und Inhalt der Versammlung stellen, als 
für diejenigen TeilnehmerInnen, die sich 
im offenkundigen Widerspruch zum Ver-
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